
MitgliederversaMMlung
Vollmacht für Stimmrechtsübertragung

Eine Stimmrechtsübertragung ist durch schriftliche Bevollmächtigung möglich.  
Einem Mitglied darf eine Stimme übertragen werden. Die Stimmrechtsübertragung 
ist vor Beginn der Mitgliederversammlung dem Versammlungsleiter anzuzeigen.  
Für die Stimmrechtsübertragung ist das vorgegebene Formblatt zu verwenden.

VollMachtgEBEr

Vor- und Zuname

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

BEVollMächtigtEr

Vor- und Zuname

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

X Ort, Datum, und Unterschrift des Vollmachtgebers

Interessengemeinschaft Umwelt • IGU für Rimpar
Bettina Bötsch und Xaver Schorno (1. Vorsitzende)

Postadresse: Interessengemeinschaft Umwelt • IGU für Rimpar
Am Scheuerberg 12 • 97222 Rimpar • Telefon 09365 3254 • Fax: 09365 890 002 

info@igu-rimpar.de • www.igu-rimpar.de

 als igU-Vereinsmitglied bin ich bei der Mitgliederversammlung am 
stimmberechtigt. leider ist es mir nicht möglich, persönlich zur Mitgliederversammlung zu erscheinen. 
ich erteile aus diesem grund eine Vollmacht zur Stimmabgabe für alle vorliegenden geschäfte. 

Die Vollmacht gilt ausschließlich für oben genannte Mitgliederversammlung.


